
Mit seinen eXtrem langen Küstenli- 
nien an drei Weltmeeren (Atlantik, 
Pazifik und dem Arktischen Ozean) 
verbucht Kanada als Ergebnis der 
neuen Seerechtskonvention einen 
Flàchenzugewinn durch die Wirt- 
schaftszone von rund 4,7 Mio. Qua- 
dratkilometern.
GrôBter NutznieBer jedoch sind die 
USA mit einem Zugewinn von nicht 
weniger als 15 Mio. Quadratkilome- 
tern. Nur - und dies der bisher 
schwerstwiegende Schônheitsfehler 
der neuen Seerechtsabsprache - die 
Vereinigten Staaten treten dem Ver- 
tragswerk bislang nicht bei.
Der Haupteinwand Washingtons be- 
trifTt weniger die Neuregelung der 
Wirtschaftszone als vielmehr jene 
Vorkehrungen, die in den Artikeln 86 
bis 115 bezüglich der „Hohen See“ 
enthalten sind.

Gemeinsames Erbe
Galt bislang der Grundsatz der abso- 
luten „Freiheit der Meere“, so gibt es 
jetzt den Rechtsgrundsatz des „ge- 
meinsamen Erbes derMenschheit". 
Hier geht es vor allem um die Kon- 
trolle über die Meeresbodenressour- 
cen. Zwar wird dieses Konzept im 
Prinzip auch von den USA akzep- 
tiert, wohl aber gibt es starke Ein- 
wànde zumal der Reagan-Admini
stration über die SchafTung einer 
nach UNO-Schéma organisierten 
internationalen Zulassungsbehôrde 
fur jegliche Betatigung von Privatun- 
ternehmen bei der Ausbeutung 
groBer Mineralvorkommen auf und 
unter dem Meeresboden.
Vereinfacht dargestellt, fürchten die 
USA, daB derartige Regelungen die 
Entfaltung der freien unternehmeri- 
schen Tàtigkeit vor allem ihrer Indu
strie behindern kônnten.
Im wesentlichen stehen sich hier die 
Auffassungen der Entwicklungslàn- 
der und einiger wichtiger Industrie- 
hinder gegenüber. Wâhrend etwa die 
Industriestaaten ein System anstreb- 
ten, das ihren Unternehmen bei der 
ErschlieBung der Meeresboden- 
schiitze ausschlieBliche Eigentums- 
rechte gegeben hàtte, forderten die 
Lander der Dritten Well ein wirkli- 
ches Managementsystem, das ihnen 
ein voiles Mitspracherecht bei der 
Vergabe von Forderlizenzen und ei- 
ne gerechte Verteilung der erzielten 
Erlôse garantieren würde.
Als KompromiBlôsung bot sich hier 
der Vorschlag des früheren US- 
AuBenministers Henry Kissinger an, 
der die SchafTung eines Parallelver- 
fahrens anregte. Entsprechend dieser 
Vorstellungen würde für jedes dem

Privatsektor vorbehaltene Schürf- 
areal ein gleichwertiges fürdie exklu- 
sive Nutzung durch die internationa
le Gemeinschaft bereitgestellt wer- 
den.
Die Folgen eines Nichtbeitritts zur 
neuen Seerechtskonvention von Lan- 
dern wie den USA oder der Bundes- 
republik Deutschland sind nicht 
absehbar. Konkrete Konfliktfâlle 
ergeben sich erst, wenn amerikani- 
sche Gesellschaften - unter MiBach- 
tung des neuen Seerechts - an die 
tatsâchliche Verwirklichung von Er- 
schlieBungs- und Ausbeutungsvor- 
haben gehen. Dann, so der kanadi- 
sche Chefunterhàndler Alan Bees- 
ley, „kônnten sich rechtliche Problè
me ergeben. Und ich hoffe, sie lassen 
sich dann auch auf rechtlichem Wege 
lôsen“.
Obwohl die Bundesrepublik Deutsch
land einen Beitritt zur Seerechtskon
vention weiter überdenkt, ist den- 
noch schon jetzt vorgesehen, den 
Internationalen Seegerichtshof in 
Hamburg einzurichten. 
Zwischenzeitlich wurden die ersten

aktiv mit Planen zur Hebung unter- 
seeischer Schâtze arbeiten. Zwei ka- 
nadische multinationale Gesell
schaften, INCO und Noranda Mines, 
sind bereits an derartigen Konsortien 
beteiligt. Es wird jedoch nicht damit 
gerechnet, daB diese Firmenverbün- 
de vor Ablauf von mindestens fünf- 
zehn Jahren mit der eigentlichen 
Arbeit beginnen.
Aufgrund der geographisch wie hi- 
storisch gegebenen Sonderinteressen 
Kanadas wurden mehrere spezifische 
Anliegen Ottawas in das Vertrags- 
werk aufgenommen. So z. B. ein Arti- 
kel, der die Rechte von Küstenstaa- 
ten bezüglich der Lachse, die in sei
nen Flüssen laichen, umreiBt. 
Àhnliches gilt für genaue Bestim- 
mungen für den Umweltschutz in be- 
stimmten gefâhrdeten Gebieten wie 
etwa den arktischen Gewâssern mit 
ihrem fragilen Ôkosystem. 
VN-Generalsekretâr Javier Pérez de 
Cuéllar hat die Konvention als die 
„vielleicht bedeutendste Rechts- 
schopfung des Jahrhunderts“ be- 
zeichnet. Die kanadische Bundesre-
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früher 3 Seemeilen 
Erweiterung auf 12 Seemeilen 
Souverânitât des Küstenstaates

200 Seemeilen (mit Festlandsockel 
bis zu 350 Seemeilen)
Ausbeutung der Meeresschâtze 
durch den Küstenstaat 
keine politische Souverânitât

Regelung durch eine 
Meeresboden-Behûrde

organisatorischen Schritte zur Schaf- 
fung einer internationalen Behorde 
mit Sitz in Kingston, Jamaika, zur 
Verwaltung des „gemeinsamen 
Erbes der Menschheit" eingeleitet. 
Entsprechend der Konvention hat 
diese ^International Seabed Autho
rity" die Aufgabe - entsprechend des 
Kissinger-Vorschlags -, für die Auf- 
rechterhaltung des sogenannten Par
allel-Systems" der Nutzungsrechts- 
vergabe zu sorgen. Bewerber um 
Nutzungsrechte müssen jeweils zwei 
ausbeutbare Gebiete anbieten, bevor 
ihnen die Genehmigung zur Arbeits- 
aufnahme erteilt wird.
Dies gilt zum Beispiel für internatio
nale Konsortien, die schon heutc

gierung sieht in ihr einen „wichtigen 
potentiellen Beitrag zum Weltfrie- 
den und zur weltweiten Sicherheit". 
Kanadas AuBenminister Allan Mac- 
Eachen ging anlàBlich der Un- 
terzeichnung im vergangenen De- 
zember noch einen Schritt wei
ter: „Sollten einzelne Staaten 
willkiirlich dieses oder jenes Teil- 
stiick der Konvention anerkennen 
oder verwerfen, dann ist dies das 
Ende nicht nur unseres Traumes 
von einer universellen und umfas- 
senden Regelung des Seerechts, 
sondern moglicherweise das Ende 
der Aussichten auf globale Zusam- 
menarbeit in Fragen, die das Leben 
der ganzen Menschheit berühren. “
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